Ministerium fiir Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg
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Amter fir Immissionsschutz
des Landes Brandenburg

Landesumweltamt Brandenburg

GemaR Verteiler

Erlass des Ministeriums flr Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumord-
nung des Landes Brandenburg zu Anforderungen an die Gerduschimmissi-
onsprognose und an die Nachweismessung bei Windenergieanlagen (WEA)

- (WEA-Gerduschimmissionserlass) -
vom 31. Juli 2003
Anlage Anhang zum WEA-Gerduschimmissionserlass mit den Anlagen 1
bis 3

Bei der Genehmigung von WEA ist auf der Grundlage der Sechsten Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anlei-
tung zum Schutz gegen L&rm — TA L&rm — vom 26.08.1998 (GMBI.S.503)) zu
priifen, ob die von den Anlagen ausgehenden Gerdusche keine schédlichen Um-
welteinwirkungen hervorrufen kénnen und ob Vorsorge gegen schédliche Umwelt-
einwirkungen getroffen wird.

Zu diesem Zweck ist vom Antragsteller eine Gerduschimmissionsprognose vorzu-
legen.

Grundlagen fur die Ermittlung und Bewertung der Gerduschimmission von WEA
sind im Anhang beigefugt.

Fir die Prognose ist der Schallleistungspegel zu verwenden, der entsprechend
DIN IEC 61400-11 und der Technischen Richtlinie zur akustischen Vermessung
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von Windenergieanlagen der Fordergesellschaft fir Windenergie (Anhang [14])
ermittelt wurde. Auf Empfehlung des L&nderausschusses fiir Immissionsschutz
(Anhang [3]) ist fur die Prognose der Schallleistungspegel zu verwenden, der bei
einer standardisierten Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10 m Hohe, aber bei
nicht mehr als 95 % der Nennleistung der WEA ermittelt wurde.

Bei der Erstellung der Prognose ist zu beachten:

1. Die Ausbreitungsrechung ist nach dem alternativen Verfahren gemal 7.3.2
von DIN ISO 9613-2 (Anhang [5]) durchzufiihren.

2. Auf der Grundlage der Standardabweichungen der Eingangsgréfien und der
entfernungsabhéngigen Standardabweichung ist die obere Grenze des Ver-
trauensbereiches des Beurteilungspegels fr eine Sicherheit von 90 % - ,0be-
re Vertrauensbereichsgrenze® - zu berechnen.

Die Prifung der Einhaltung der Schutzpflichten nach 3.2 TA Larm hat auf der
Grundlage der zuvor ermittelten oberen Vertrauensbereichsgrenze zu erfolgen.

Liegt fiir bereits bestehende WEA die obere Vertrauensbereichsgrenze nicht vor,
so ist bei der Ermittlung der Vorbelastung mit einem pauschalen Sicherheitszu-
schlag von 2 dB (Produktions- und Wiederholungsstandardabweichung, entfer-
nungsbedingte Standardabweichung) zum Beurteilungspegel zu rechnen.

Im Genehmigungsbescheid ist der Beurteilungspegel mit Angabe der ermittelten
oberen Vertrauensbereichsgrenze als anlagenbezogener Immissionsgrenzwert
festzuschreiben.

Die Prifung der Einhaltung der Vorsorgepflicht erfolgt nach Nr. 3.3 TA L&rm; die
Gerduschemissionen missen so niedrig sein, wie dies zur Erflllung der Vorsor-
gepflicht nétig ist, der Stand der Technik zur L&rmminderung ist einzuhalten. Die
Vorsorgepflicht gilt auch fir immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbed(irf-
tige Anlagen (8 3 Abs. 5 Landesimmissionsschutzgesetz).

Der Nachweis der Einhaltung des anlagenbezogenen Immissionsgrenzwertes hat
nach A.3 TA Larm (i. d. R. durch Messung und Berechnung) nach Inbetriebnahme
und wiederkehrend alle drei Jahre zu erfolgen. In begriindeten Fallen kann auf
Antrag bei der Uberwachungsbehérde auf die jeweilige Wiederholungsmessung
verzichtet werden.

Der Nachweis hat flir eine standardisierte Windgeschwindigkeit von 10 m/s in 10
m Hohe, aber fiir nicht mehr als 95 % der Nennleistung der WEA zu erfolgen. Ist
fir WEA ein gerduschoptimierter Betrieb angeordnet, so ist der Nachweis fir die-
ses Betriebsregime zu erbringen. Die Leistung der WEA ist parallel zur Messung
aufzuzeichnen und zu dokumentieren.
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Zum Nachweis der Einhaltung des anlagenbezogenen Immissionsgrenzwertes ist
die obere Vertrauensbereichsgrenze zu ermitteln.

Sofern eine WEA aus Griinden des L&rmschutzes gerduschreduziert betrieben
wird (Leistungs- bzw. Drehzahlbegrenzung), muss eine kontinuierliche Aufzeich-
nung geeigneter Betriebsparameter (Windgeschwindigkeit, Leistung, Drehzahl)
vorgenommen werden, die riickwirkend fiir eine Zeit von einem Jahr den Nach-
weis der tatsachlichen Betriehsweise der WEA gegeniiber der Uberwachungsbe-
horde ermdglicht.

Der Erlass des Ministeriums fur Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom
31.03.1999 wird mit diesem WEA-Gerduschimmissionserlass aufgehoben.

Im Auftrag

Dr. Burkhard Knippenberg



Anhang

zum Erlass vom 31.07.2003 des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umweltschutz
und Raumordnung des Landes Brandenburg zu Anforderungen an die Gerausch-
immissionsprognose und die Nachweismessung bei Windenergieanlagen (WEA)

Grundlagen fur die Ermittlung und Bewertung der Gerauschimmission von Wind-
energieanlagen (WEA)

1.1

(1)

(2)

Ermittlung und Bewertung der Gerduschimmission im Rahmen von Ge-
nehmigungsverfahren

Im Rahmen von Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Immissionsricht-
werte nach 6.1 TA Larm [1] durch eine Gerduschimmissionsprognose nachzu-
weisen. Diese Prognose ist fur konkrete WEA-Standorte und konkrete Immissi-
onsorte zu erarbeiten. Die mal3geblichen Immissionsorte sind genau zu bezeich-
nen und so zu wahlen, dass es keine anderen bewohnten Orte gibt, an denen
hohere Beurteilungspegel zu erwarten sind. Unbebaute Flachen, wo nach dem
Bau- und Planungsrecht Gebaude mit schutzbedurftigen Raumen erstellt werden
durfen, sind zu berlcksichtigen. Zuséatzlich zu diesen ortsbezogenen Gerausch-
immissionsprognosen soll die zu erwartende Gerauschsituation in Form von I-
sophonen dargestellt werden.

Emissionsdaten

Die Ermittlung der Gerduschimmission erfolgt entsprechend A.2.2 TA Larm fur
den Nennleistungsbetrieb der WEA. Bei WEA wird der Schallleistungspegel
(Lwa) entsprechend [2] fur standardisierte Windgeschwindigkeiten (vsy) von 6, 7,
8, 9 und 10 m/s in einer H6he von 10 m angegeben. Die standardisierte Wind-
geschwindigkeit ist eine rechnerische Groéf3e. Sie wird unter Annahme eines
Standardwindprofils aus der Windgeschwindigkeit in Nabenhéhe berechnet. Die
Windgeschwindigkeit in Nabenhdhe wird tber die Leistungskurve aus der ge-
messenen elektrischen Wirkleistung ermittelt.

Fur die Gerauschimmissionsprognose wird der Schallleistungspegel fir vsig = 10
m/s verwendet. Bei groRen Nabenhthen kdnnen Falle auftreten, in denen sich
die WEA bei diesen Geschwindigkeiten im nichtlinearen Leistungsbereich ober-
halb 95 % der Nennleistung befinden. In diesen Fallen wird der Schallleistungs-
pegel bei 95 % Nennleistung (Lwa-o5) angegeben und fur die Gerauschimmissi-
onsberechnung verwendet. Die dazugehdorige standardisierte Windgeschwindig-
keit kann dem ausfuhrlichen anlagenbezogenen Schallgutachten entnommen
werden. Sie wird in der Gerauschimmissionsprognose mit angegeben.

Ergeben sich durch die Richtcharakteristik unterschiedliche Schallleistungspegel,
wird der héchste Wert verwendet.

Bei alteren WEA-Typen wurden die Schallleistungspegel bei einer standardisier-
ten Windgeschwindigkeit vsig = 8 m/s ermittelt. Eine Umrechnung auf die stan-
dardisierte Windgeschwindigkeit vsig = 10 m/s erfolgt durch Addition von 3 dB [3].
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3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.2
(1)
(2)

3)

(4)

Die Gerduschimmissionsberechnung erfolgt im Regelfall auf der Grundlage des
mittleren Schallleistungspegels fur den jeweiligen WEA-Typ. Wenn diese Mittel-
werte nicht von den Herstellern angegeben werden, sind sie entsprechend An-
lage 1 zu ermitteln. Dabei ist zu beachten, dass in die Mittelwertbildung nur
Messwerte von WEA mit gleicher Nabenhdhe eingehen. Die Umrechnung auf
einheitliche Nabenhohen erfolgt entsprechend Anlage 1.

Kann der Schallleistungspegel nur auf der Basis eines anlagenbezogenen
Schallgutachtens ermittelt werden, so ist fur die Produktionsstandardabweichung
sp entsprechend [3] ein Wert von sp = 1,2 dB anzunehmen (Anlage 1).

Bei der Errichtung von Prototypen, die noch nicht akustisch in einem Testfeld
vermessen worden sind, ist eine besondere Sorgfalt bei der akustischen Pla-
nung erforderlich. Die zu erwartenden Schallemissionsdaten missen durch den
Hersteller schriftlich und verbindlich erklart werden.

Um den unterschiedlichen Standortbedingungen bezuglich der einzuhaltenden
Immissionsrichtwerte Rechnung tragen zu kénnen, gibt es bei einigen Herstel-
lern mehrere Betriebsszenarien. So gibt es Leistungskurven fir eine schall-
optimierte Betriebsweise von WEA. Der schalloptimierte Betrieb ist insbesondere
bei pitchgeregelten WEA wirkungsvoll.

Bei stallgeregelten WEA steigt der Schallleistungspegel auch nach dem Errei-
chen der Nennleistung weiter an. Die Stallregelung wird vorzugsweise bei WEA
mit konstanter Rotordrehzahl verwendet. Eine akustische Optimierung wird hier
dadurch erreicht, dass verschiedene Hersteller WEA mit zwei konstanten Dreh-
zahl- und Leistungsbereichen anbieten.

Ermittlung der Gerduschimmission durch Berechnung
Die allgemeinen Regelungen gemal A.2 TA Larm sind zu beachten.

Untersuchungen tber die Schallausbreitung von hochliegenden Quellen zeigten
[4], dass bei Anwendung des frequenzselektiven allgemeinen Berechnungsver-
fahrens nach 7.3.1 von DIN ISO 9613-2 [5] bei Ausbreitung tUber porésem Un-
tergrund die berechnete Schalldampfung groR3er ist als die messtechnisch ermit-
telte. Deshalb ist in Anlehnung an [6] als Berechnungsmethodik fir die
Schallausbreitung das alternative Verfahren nach 7.3.2 der DIN ISO 9613-2 [5]
anzuwenden.

Die meteorologische Korrektur erfolgt anlagenweise. Ersatzweise kann mit
Co £ 1,5 fur alle WEA gerechnet werden.

Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung gemaf 2.4 TA Larm sind zu berechnen. Zur
Vorbelastung gehdren nicht nur die bereits vorhandenen bzw. die geplanten
WEA aul3erhalb der zu beurteilenden Windfarm, sondern auch sonstige gewerb-

Anhang zum WEA-Gerduschimmissionserlass vom 31. Juli 2003 des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung



(5)

1.3

liche und industrielle Anlagen.

Entsprechend TA Larm sind bei Gerduschimmissionsprognosen auch Aussagen
Uber die Qualitat der Prognose zu machen. Als Qualitdtsmal’ des berechneten
Beurteilungspegels ist in Anlehnung an [9] und [10] die obere Vertrauensbe-
reichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90 % zu verwenden (Anlage
2).

Bewertung der Gerduschimmission

Die Bewertung der Zulassigkeit von Vorhaben erfolgt hinsichtlich ihrer immissions-
schutzrechtlichen Vertraglichkeit mit bereits vorhandener oder geplanter Bebauung.
Dabei ist zu prifen, ob es durch die zu genehmigenden WEA zu Gefahren, erheblichen
Nachteilen oder erheblichen Belastigungen kommen kann [11].

(1)

(2)

3)

(4)

Die immissionsschutzrechtliche Vertraglichkeit ist aus Sicht des Larmschutzes
gegeben, wenn die Anforderungen von 3.2 TA Larm mit hinreichender Sicherheit
erfillt sind.

Die Sicherheit ist hinreichend, wenn durch die Gerduschimmissionsprognose
nachgewiesen wird, dass die entsprechend Anlage 2 ermittelte obere Vertrau-
ensgrenze des Gesamtbeurteilungspegels mit einer Wahrscheinlichkeit von
90 % die Anforderungen von 3.2 TA Larm erfullt.

Bei der akustischen Vermessung [2] werden auch Angaben zur Tonhaltigkeit
gemacht. Diese Angaben haben Giltigkeit fir den Nahbereich.

Hinsichtlich der Ubertragung des Tonzuschlages aus dem Nahbereich (Kry) in
den Fernbereich (Kt) (Abstand zur WEA grof3er 300 m) gilt folgende Regelung

[3]:

OEKNEZ2dB Tonzuschlag K+ =0 dB
2<KinE4dB Tonzuschlag K+ = 3 dB
Kin >4 dB Tonzuschlag K+ = 6 dB

Bei der Vergabe des Tonzuschlages sind die konkreten 6rtlichen Gegebenheiten
am Immissionsort zu bertcksichtigen.

Die Anlagengerausche kdnnen durch standig wirkende Fremdgerausche gemaf
2.4 TA Larm maskiert werden. Entsprechend TA Larm darf die Genehmigung
wegen Uberschreitung der Immissionsrichtwerte nicht versagt werden, wenn in-
folge von stéandig wirkenden Fremdgeréauschen keine zusatzlichen schéadlichen
Umwelteinwirkungen durch die zu beurteilende Anlage zu erwarten sind.

Verkehrsgerausche gewahrleisten wegen des nachtlichen Minimums des Ver-
kehrsaufkommens keine sichere Maskierung des Anlagengerausches. Gleiches
gilt auch fur windinduzierte Umgebungsgerausche [12].

Anhang zum WEA-Gerduschimmissionserlass vom 31. Juli 2003 des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
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Der unterschiedliche zeitliche Verlauf der Windgeschwindigkeit an den WEA und
am Immissionsort sowie die unterschiedliche Frequenzzusammensetzung beider
Geréauscharten fuhrt dazu, dass die WEA immer wieder horbar sein werden.
Hinzu kommt, dass bauliche Verhéltnisse zu einer Abschwéchung der Windge-
schwindigkeit und damit zu einer Verringerung des windinduzierten Umgebungs-
gerausches fuhren kénnen.

Untersuchungen des Bayerischen Landesamtes fur Umweltschutz [13] haben
gezeigt, dass selbst bei einer Windgeschwindigkeit tiber 15 m/s die Anlagenge-
rausche aus den sonstigen Gerauschen klar identifizierbar waren. Untersuchun-
gen des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen [6] ergaben, dass erst bei
Pegeldifferenzen tber 10 dB zwischen dem Anlagengerausch und dem windin-
duzierten Umgebungsgerausch die Anlagengerausche nicht mehr wahrnehmbar
sind.

Allgemeine Aussagen Uber die Maskierung der Anlagengerausche durch windin-
duzierte Umgebungsgerausche kdnnen somit nicht gemacht werden. Sollte von
dieser Moglichkeit in Einzelfallen Gebrauch gemacht werden, so sind die lokalen
Besonderheiten sowohl am Immissionsort (Auffalligkeit des Anlagengerausches,
Gelandeform, Bewuchs, bauliche Verhéltnisse, Gebietseinstufung usw.) als auch
am Emissionsort (Gelandeform, Nennwindgeschwindigkeit der WEA, Nabenh6-
he, Regelungsart) sorgfaltig zu prtfen.

2 Ermittlung der Gerduschimmission durch Messung

In den Nebenbestimmungen des Genehmigungsbescheides ist festzulegen, dass der
Nachweis der Einhaltung der anlagenbezogenen Immissionsgrenzwerte durch eine
nach 8 26 Bundes-Immissionsschutzgesetz bekanntgegebene Messstelle zu erfolgen
hat.

Entsprechend A.3 TA Larm kdnnen Nachweismessungen als Messungen der Ge-
rauschimmission an den maf3geblichen Immissionsorten oder als Ersatzmessungen
(Messungen an Ersatzimmissionsorten, Rundummessungen oder Schallleistungsmes-
sungen an einzelnen WEA oder WEA-Gruppen) durchgefiihrt werden. Bezlglich der zu
verwendenden Messgerate gelten die Festlegungen von A.3 TA Larm und DIN IEC
61400-11 [2].

Die Nachweismessung hat fur eine standardisierte Windgeschwindigkeit von 10 m/s in
10 m Hohe, aber bei nicht mehr als 95 % der Nennleistung der WEA zu erfolgen. Ist ein
schalloptimierter Betrieb angeordnet, so ist auch fur dieses Betriebsregime der Nach-
weis zu erbringen. Die flr den genehmigten Betriebszustand zutreffende standardisierte
Windgeschwindigkeit wird im Folgenden als Sollwindgeschwindigkeit vso bezeichnet.

Neben den akustischen Daten missen synchron die Windgeschwindigkeit und Wind-

richtung in 10 m H6he und die Betriebsdaten der WEA erfasst und aufgezeichnet wer-
den.

Anhang zum WEA-Gerduschimmissionserlass vom 31. Juli 2003 des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung



2.1

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

2.2

-5-
Nachweis durch Emissionsmessung

Werden durch die zustandige Uberwachungsbehérde als Nachweismessungen
Emissionsmessungen mit sich anschliel3ender Schallausbreitungsrechnung an-
geordnet, sind die Standards [2] und [14] einzuhalten. Fir die Schallausbrei-
tungsrechnung ist das alternative Verfahren entsprechend [5] zu verwenden.

Bei der Bestimmung der standardisierten Windgeschwindigkeit ist ausschliel3lich
dasin 7.3.1.1 von DIN IEC 61400-11 [2] als Methode 1 beschriebene Verfahren
anzuwenden. Dabei ist zu beachten, dass der Faktor k in Gleichung (6) von DIN
IEC 61400-11 aul3er von dem Verhaltnis der Windgeschwindigkeiten auch von
der atmospharischen Stabilitat und von der Windrichtung abhé&ngig ist. k ist das
Verhaltnis der synchron ermittelten Werte der standardisierten Windgeschwin-
digkeit vsig zur Anemometerwindgeschwindigkeit va in 10 m Hohe.

Die Verwendung von k zur Umrechnung von va in Vs bei abgeschalteter WEA
darf nur fur Stabilitats- und Windrichtungsverhaltnisse erfolgen, die denen wah-
rend seiner Bestimmung vergleichbar sind.

Der Messaufwand zum sicheren Nachweis der Einhaltung der zulassigen Werte
ist auf das erforderliche Mal3 zu optimieren. Dabei werden folgende Gesichts-
punkte bertcksichtigt:

(@) Schutzwirdigkeit des betroffenen Gebietes.

(b) Differenz zwischen dem prognostizierten Beurteilungspegel und dem zu-
lassigen Pegel.

(c) Regelungsart der WEA

(d) Besonderheiten an den Immissionsorten, wie z. B. eine starke Gliederung
des Gelandes.

Je Windfarm ist es im Allgemeinen hinreichend, Stichprobenmessungen vorzu-
nehmen und die Messungen nur an den WEA durchzufiihren, die mal3geblich
zur Schallimmission beitragen.

Die Messunsicherheit ist entsprechend DIN IEC 61400-11 Anhang D zu ermitteln
und anzugeben.

Nachweis durch Immissionsmessung

Die Festlegung der maf3geblichen Immissionsorte und des Messumfanges hat in Ab-
stimmung mit der zustandigen Immissionsschutzbehdrde zu erfolgen. Bei der Wahl des
Immissionsortes ist die mogliche Beeinflussung des Anlagengerausches durch Fremd-
gerdusche zu berlcksichtigen.

Durch die Messung am Immissionsort soll der Nachweis erbracht werden, dass die An-
lagengerdusche den im Genehmigungsbescheid festgesetzten anlagenbezogenen Im-
missionsgrenzwert bei der Sollwindgeschwindigkeit nicht tberschreiten.

Anhang zum WEA-Gerduschimmissionserlass vom 31. Juli 2003 des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
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Die Messungen werden bei Mitwindbedingungen entsprechend DIN ISO 9613-2 [5] und
stabiler atmospharischer Schichtung durchgefihrt. Die Schichtung ist in der Regel sta-
bil, wenn der vertikale Temperaturgradient dT/dz in der H6he bis 10 m im Bereich -
0,05 < dT/dz < 0,05 K/m liegt. Als Bezugslinie fur die Bestimmung der Mitwindrichtung
ist bei Windfarmen die Linie zwischen dem Immissionsort und dem Schwerpunkt der
Windfarm zu verwenden. Ist eine einzelne WEA fir den Immissionsort pegelbestim-
mend, so ist die Verbindungslinie zu dieser WEA als Bezugslinie zu verwenden.

Bei einer Richtcharakteristik mit einer Pegelspitze in einer bestimmten Richtung oder
bei Tonhaltigkeit in einer bestimmten Richtung sind_zusatzliche Messungen in dieser
Richtung durchzufthren.

Als akustische Kenngrol3e ist der Langzeitmittelungspegel nach TA Larm zu bestim-
men. Die Ermittlung des Tonzuschlages erfolgt nach DIN IEC 61400-11 [2] oder nach
DIN 45681 [15].

Bei Messungen an WEA sind einige Besonderheiten im Vergleich zu Schallpegelmes-
sungen an anderen gewerblichen oder industriellen Anlagen zu beachten. Diese Be-
sonderheiten beziehen sich insbesondere auf den vergleichsweise grof3en Aufwand zur
Trennung von Anlagengerausch und Fremdgerausch (Anlage 3) und auf die Abhangig-
keit des Anlagengerausches von der Windgeschwindigkeit in Nabenhdhe. Dadurch ist
das Anlagengerausch stochastischen Schwankungen unterworfen.

Wird zur Nachweismessung eine Messanordnung entsprechend TA Larm verwendet,
so wird zur Reduzierung der windinduzierten Stromungsgerausche am Mikrophon und
am Stativ die Verwendung eines sekundaren Windschirmes dringend empfohlen. Die
spektrale Empfindlichkeit des sekundaren Windschirmes ist zu dokumentieren. Der
Durchmesser dieses Schirmes soll 250 mm betragen. Diese Methode ist nur bei hinrei-
chend gro3em Signal-Rausch-Verhaltnis anwendbar. Der Pegelabstand zwischen dem
Gesamtgerausch und dem Umgebungsgerdusch muss groé3er als 3 dB sein. Wird die-
ser Abstand nicht erreicht, missen Messanordnungen nach Anlage 3 verwendet wer-
den. Dies gilt nicht fur den Fall, dass das Gesamtgerausch (Anlagengeréausch plus
windinduziertes Umgebungsgerausch) im genehmigten Betriebszustand der WEA klei-
ner als der genehmigte anlagenbezogene Immissionsgrenzwert ist.

Wird auch bei Verwendung einer Messplatte nach Anlage 3 nicht erreicht, dass der Pe-

gelabstand groRRer als 3 dB ist, so sind die Messungen als Emissionsmessungen nach
2.1 durchzufuhren.

Anhang zum WEA-Gerduschimmissionserlass vom 31. Juli 2003 des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung
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Anlage 1

Umrechnung des Schallleistungspegels auf andere Nabenh6hen

Die Umrechnung des Schallleistungspegels einer WEA auf eine andere Nabenhohe
erfolgt nach folgender Berechnungsvorschrift:

(1) Lwa,neu (Vsta) = DLwa + Lwaverm (Vstd)

é z u
éln N,neu [:I
= Z p
— e 0,ref _1U
(2) D I-WA a XVStd,ref é z 10
N,verm
én G
& Zoyef 1]
L -L
(3) a= WA, v2 WA,v1
Dv
(4) Dv=vVsqg2-Vsd1 Vsid2 > Vsig1  INM/S

Es bedeuten:

Lwaneu(Vsia) Schallleistungspegel der neuen WEA bei der standardisierten Windge-
schwindigkeit vsy

Lwaverm(Vswa) Schallleistungspegel der vermessenen WEA bei der standardisierten
Windgeschwindigkeit vsiyg

Lwavi Schallleistungspegel bei vsiq 1

Lwavz2 Schallleistungspegel bei vsy 2

Vst ref standardisierte Referenzwindgeschwindigkeit in 10 m Héhe
Zoref =0,05m Referenzrauhigkeitslange

ZN neu Nabenhohe der neuen WEA

ZN.verm Nabenhdhe der vermessenen WEA
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Berechnung des mittleren Schallleistungspegels Lwam und der Standardabwei-
chung SLwA [8]

g I-WA,j
o N

(5) Lwam =

- I—WA,m )2

e ey enid

']

€1 &
(6) S=.|é A Lwa
\/é”'l 1:1(

(7) Siwa = \/ée“Tn>‘(S§+S§)§

(8) Lwago =Lwam+K*sSiwa

S Standardabweichung des Schallleistungspegels

n Anzahl der vermessenen WEA

SR Wiederholstandardabweichung; ein typischer Wert ist sg = 0,5 dB,
Sp Produktionsstandardabweichung; als Naherung gilt: sp = s,

wenn der Schallleistungspegel nur von einer WEA vorliegt sp = 1,2 dB
gemal DIN EN 50376 (Stand November 2001)

L wa,g0 Obere 90 %ige Vertrauensbereichsgrenze,

k Standardnormalvariable (fur eine Sicherheit von 90 %: k = 1,28)
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Anlage 2

Berechnung der Prognosequalitat

In Anlehnung an [9] wird von dem Modell ausgegangen, dass die Prognoseunsicherheit
mit zunehmender Entfernung von der Schallquelle zunimmt.

Demzufolge ist bei der Berechnung der Standardabweichung des Beurteilungspegels
neben der Standardabweichung des Schallleistungspegels auch eine entfernungsab-
hangige Standardabweichung zu beriicksichtigen. In Anlehnung an Abb. 1 von VDI
2714 und an Untersuchungen Uber den Einfluss der atmosphéarischen Stabilitat auf die
Schallausbreitung [18] kann die entfernungsabhangige Standardabweichung der
Schallpegel fur Entfernungen ab 100 m abgeschéatzt werden aus:

(9) sq= Zﬂgi- 3 in dB
d,

Furd £ 100 m gilt sq = 1,0 dB.

Die Standardabweichung (sp;) der Teilimmissionspegel (Lp;) ergibt sich aus:

(10) Spj= \/(S L2WA +S 5,,— )

Die Standardabweichung des Gesamtpegels am Immissionsort ergibt sich nach dem
Fehlerfortpflanzungsgesetz [7] und in Anlehnung an [9] aus:

ég] O'l)ij 2@

Bk, o)

(11) sp= €j=1 _ U
élOO’l)L”’j

=

(13) Lrgo =Lpgo + Ky + K - Cret
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Es bedeuten:

S¢g

do

entfernungsabhangige Standardabweichung

=1m

d3 100 m Abstand der WEA vom Immissionsort in m

Standardabweichung der Teilimmissionspegel

Standardabweichung des Schallleistungspegels entsprechend Anlage 1
Teilimmissionspegel der einzelnen WEA

Gesamtimmissionspegel der zu genehmigenden WEA

Obere Vertrauensbereichsgrenze des Gesamtimmissionspegels mit einer statis-
tischen Sicherheit von 90 %

Obere Vertrauensbereichsgrenze des Gesamtbeurteilungspegels mit einer sta-
tistischen Sicherheit von 90 %

Tonzuschlag am Immissionsort

Zuschlag fur Impulshaltigkeit am Immissionsort
Meteorologische Korrektur nach DIN 9613-2
Standardnormalvariable (fur eine Sicherheit von 90 %: k = 1,28)

Anzahl der WEA
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Anlage 3

Hinweise fur die Messung und Messwertbearbeitung zur Ermittlung des Schall-

druckpegels am Immissionsort

Zur Verbesserung des Signal-Rausch-Verhaltnisses kann entsprechend [16] eine Platte
mit den Abmessungen 180 x 150 cm? verwendet werden (Abbildung 1)

< Messplatte
90 cm 150 cm
O —
85 cm M iti
O 1ocm b Mikrophonposition B
75 cm
Mikrophonposition A
180 cm

60 cm

AT

Abbildung 1: Anordnung der Mikrophone an der Messplatte zur Verbesserung des Sig-
nal-Rausch-Verhéltnisses

Die Platte muss akustisch hart sein. Die Dicke soll mindestens 12 mm betragen.

Die Mikrophone sind_senkrecht zur Platte anzuordnen. An den beiden Mikrophonpositi-
onen A und B ist das Mikrophon so montieren, dass sich die Kapseloberflache parallel
in der Plattenebene befindet und auf die Schallquelle gerichtet ist. Vor dem Mikrophon
ist die Halfte eines Windschirms mit einem Durchmesser von 90 mm anzuordnen. Ge-
gebenenfalls ist hier ein weiterer sekundarer Windschirm zu montieren. Bei den Mes-
sungen ist die Platte senkrecht auszurichten. Der Abstand der lAngeren Kante von der
Erdoberflache sollte ca. 60 cm betragen.

Die Mikrophonposition A ist vorzugsweise zur Verringerung des Windeinflusses auf das
Mikrophon zu verwenden. Die Mikrophonposition B dient der Abschirmung stérender
Schallquellen. Messgrolie ist der AF-bewertete aquivalente Dauerschallpegel La eq flr
das jeweilige Mittelungsintervall.
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Grundsatzlicher Messgerateaufbau:

(2) Immissionsort:

Akustisches Messgeréat, Aufbau in Absprache mit der Immissionsschutz-
behorde.

Anemometer, Messhdohe 10 m, Aufbau in mdglichst freier Anstromung.
Nur bei gegliedertem Geléande oder dichter Bebauung erforderlich.

(2)  Standort der WEA

Anemometer mit Windrichtungsanzeiger, Messhthe 10 m.

Aufbau in Windrichtung vor den Windenergieanlagen in einem Abstand
(zntD12).

zn - Nabenhdhe

D - Rotordurchmesser

Messgeréte fur Luftdruck, Lufttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit; Mess-
hohe 2 m.

Die Luftdruckmessung kann auch am Immissionsort erfolgen, wenn die
Hohe tber NN etwa gleich der Hohe Gber NN an den WEA ist.

Betriebstechnische Parameter wie elektrische Leistung, Rotordrehzahl;
Pitchwinkel bzw. Leistungskurve oder Getriebestufe

Messumfang:

Es sind synchrone Messungen aller Parameter durchzufiihren. Der Messumfang soll
mindestens je 10 Messintervalle umfassen. Die Mittelungszeit soll 1 ... 10 min betragen.
Je grol3er der Abstand zwischen dem Immissionsort und den WEA ist, um so grol3er
muss die Mittelungszeit sein.

Die Mindestmesszeit betragt 30 min. Die Messungen sind durchzufihren, wenn die
WEA in Betrieb sind und bei abgeschalteten WEA zur Messung des Fremdgerausches.

Im Bereich von + 2 m/s um die Sollwindgeschwindigkeit sollen je drei Datenpunkte un-
terhalb und oberhalb der Sollwindgeschwindigkeit liegen.

Datenauswertung:

(2) Korrektur des Platteneinflusses auf die Schalldruckpegel:
Gesamtpegel Lio:

(14)

Lot = Liot,Brett - 6 dB
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Fremdgerauschpegel Lgg:

(15) Ltra = Ltra,ret - 6 dB

(2)  Korrektur der gemessenen elektrischen Leistung Pmes auf atmosphérische Stan-
dardbedingungen Psy:

T
(16) Pog = Pres Xmes xPst

Std pmes
Es bedeuten:
Tmes = tmes + 273 In K
Tsw = 288 K
tmes - gemessene Lufttemperatur in °C
Psig = 1013 hPa
Pmes - gemessener Luftdruck in hPa
3) Ermittlung der Windgeschwindigkeit in Nabenhdhe vy auf der Grundlage der kor-
rigierten elektrischen Leistung lber die Leistungskurve.
(4) Umrechnung von vy auf eine Hohe von 10 m unter Annahme eines standardi-
sierten vertikalen Windprofils und einer Referenzrauhigkeitslange zg res. Das Er-
gebnis dieser Umrechnung ist die standardisierte Windgeschwindigkeit vsy. Ent-

sprechend [2] gilt fir Ermittlung der standardisierten Windgeschwindigkeit fol-
gende Beziehung:

€ ez, 0 ax oM
anG——2-= Ing—N 1
é ZOref ﬂ Zo ﬂlj
(17) Vs = N Xg——— % ~U
~ a2z, 0 &z, 0’
‘?Iné Nt Ing-? U
8 ZO,ref ﬂ Zg ﬂH

Es bedeuten:

VN Windgeschwindigkeit in Nabenhdhe, ermittelt aus Psy Uber die Leis-
tungskurve

Z> H6he 10 m
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(6)

(7)
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ZN Nabenhohe in m

Zoret Referenzrauhigkeitslange 0,05 m
Zo Rauhigkeitslange in m

Berechnung des Korrekturfaktors k bzw. ki, um bei abgeschalteten WEA vsy
ermitteln zu kénnen [2].

(18) k= 5
V2
(19) ky= ¢
20

Es bedeuten:
V2 gemessene Windgeschwindigkeit in 10 m Hohe vor den WEA
V210 gemessene Windgeschwindigkeit in 10 m H6he am Immissionsort

Darstellung des Gesamtgerauschpegels Li; und des Fremdgeréduschpegels Liqg
Uber die standardisierte Windgeschwindigkeit vsg.

L, in dB(A)

-
s
-
-
-

-
-

> Vg In M/S

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Abhangigkeit des Gesamtgerausch-
pegels und des Fremdgerauschpegels von vsy

Zur Ermittlung des Anlagengerauschpegels Lan bei der Sollwindgeschwindigkeit
ist es hilfreich, wenn Regressionsanalysen einmal zwischen dem Gesamtge-
rauschpegel und vsi und zum anderen zwischen dem Fremdgerauschpegel und
Vsig durchgefiihrt werden. Es sind die Ansatze mit der jeweils besten Annéherung
zu verwenden. Diese kdnnen z.B. folgende Form haben:

_ 2 3
(20)  Liotber = @ + bWsig + C¥stq” + d Wsg

(21) Lidper = a1 + b1¥sy
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Der Anlagengerauschpegel ist aus der Differenz zwischen dem Gesamtge-
rauschpegel und dem Fremdgerauschpegel bei der entsprechenden standardi-
sierten Windgeschwindigkeit zu berechnen und als Funktion der standardisierten
Windgeschwindigkeit darzustellen.

(22) I—AnI(VStd) - 10*9 (100'1*-mber(vsm) _ 100’1*'frd ber(Vsta) )
Der maf3gebliche Anlagengerauschpegel Lan(Vson) ist dann bei der Sollwindge-
schwindigkeit zu ermitteln.
Berechnung der Messunsicherheit
Fur den maf3geblichen Anlagengerauschpegel ist die Messunsicherheit bei der Soll-
windgeschwindigkeit anzugeben. Als Mal fur die Messunsicherheit des Anlagenge-
rauschpegels ist die Standardabweichung san(Vsor) zu verwenden. Sie ist in Anlehnung

an [16] nach Gleichung (25) zu berechnen.

Standardabweichung des Gesamtgeréauschpegels:

2

1 n
(23) Stot = \/—Xé (Ltot,i h Ltot,ber,i)
n-2 4

Standardabweichung des Fremdgerduschpegels:

n
o

1
(24) swa= \/_ a (Lfrd,i - Lfrd,ber,i )2
n-2 i

n Anzahl der Messwerte

Standardabweichung des Anlagengerauschpegels bei der Sollwindgeschwindigkeit:

0L 1 (Ver) 2 ( 0,1 1y (Vg ))2
\/(Stot xlo tot 1] ) + Sfrd xlo frd \Vsoll
10 0.2 an Vsr)

(25) SAnI(Vsoll) =

Anhang zum WEA-Gerduschimmissionserlass vom 31. Juli 2003 des Ministeriums fur Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung



	Erlass
	Anhang
	Grundlagen für die Ermittlung und Bewertung
	1 Ermittlung und Bewertung
	1.1 Emissionsdaten
	1.2 Ermittlung der Geräuschimmission durch Berechnung
	1.3 Bewertung der Geräuschimmission

	2 Ermittlung der Geräuschimmission durch Messung
	2.1 Nachweis durch Emissionsmessung
	2.2 Nachweis durch Immissionsmessung

	3 Quellenverzeichnis
	Anlage 1
	Umrechnung des Schallleistungspegels auf andere Nabenhöhen
	Berechnung des mittleren Schallleistungspegels

	Anlage 2
	Berechnung der Prognosequalität

	Anlage 3
	Hinweise für die Messung und Messwertbearbeitung
	Grundsätzlicher Messgeräteaufbau:
	Messumfang:
	Datenauswertung:
	Berechnung der Messunsicherheit


